
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 08. Mai 2024 

Redaktionsschluss: Donnerstag 02.05.2024 
E-Mail-Adresse: mitteilungsblatt@medunigraz.at

http://www.medunigraz.at/mitteilungsblatt 

2. SONDERNUMMER

165.  Leitungen: Bestellung zum Leiter sowie zur Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Öffentlichkeitsarbeit und
Veranstaltungsmanagement

166. Leitungen: Bestellung zur Stellvertreterin der Leiterin der Organisationseinheit Human Resources
167. Leitungen: Bestellung zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Studienmanagement
168. Leitungen: Bestellung zur Leiterin sowie zum 1. Stellvertreter der Leiterin der Organisationseinheit Universitätsbibliothek
169. Leitungen: Bestellung zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Forschungsinfrastruktur
170. Leitungen: Bestellung zur 1. Stellvertreterin sowie zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Finanzen
171. Leitungen: Bestellung zur Leiterin sowie zum 1. Stellvertreter der Leiterin der Organisationseinheit Informationstechnologie

und Digitalisierung
172. Leitungen: Bestellung zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Recht und Risikomanagement
173. Leitungen: Bestellung zur Leiterin sowie zum 1. Stellvertreter und zum 2. Stellvertreter der Leiterin der Organisationseinheit

Facilitymanagement
174. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Büro der Rektorin
175. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Compliance
176. Leitungen: Bestellung zum Leiter der Stabsstelle Interne Revision
177. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Qualitäts- und Wissensmanagement
178. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Büro des Vizerektors für Studium und Lehre
179. Leitungen: Bestellung zum Leiter sowie zum 1. Stellvertreter des Leiters der Stabsstelle Lehre mit Medien
180. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Studienleistungen und Abschlüsse
181. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle SAP
182. Leitungen: Bestellung zum Leiter der Stabsstelle Campusentwicklung und Immobilienstrategie
183. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Büro der Vizerektorin für Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung
184. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Büro des Vizerektors für Klinische Angelegenheiten, Innovation und

Nachhaltigkeit
185. Richtlinie des Rektorates: Benützungsordnung für die Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Graz
186. Ausschreibung von Stellen

186.1 Tenure Track Professur

Studienjahr 2023/2024 Ausgegeben am 02.05.2024 31. Stück

MITTEILUNGSBLATT 
DER 

MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ

mailto:mitteilungsblatt@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/mitarbeiten/organisation/mitteilungsblatt/


MTBl. vom 02.05.2024, StJ 2023/24, 31. Stk 

Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL 
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen 
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen 
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem 
Projekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung 
gilt jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

165. Leitungen: Bestellung zum Leiter sowie zur Stellvertreterin des Leiters der
Organisationseinheit Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. l des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Herrn MMag. Gerald AUER
zum Leiter der Organisationseinheit Öffentlichkeitsarbeit
und Veranstaltungsmanagement
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

• Frau MMag.a Sylvia GOLLNER
zur Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 

Rektorin 

166. Leitungen: Bestellung zur Stellvertreterin der Leiterin der Organisationseinheit Human
Resources

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. a des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Mag.a Cornelia EICHNER
zur Stellvertreterin der Leiterin
der Organisationseinheit Human Resources
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 

Rektorin 
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167. Leitungen: Bestellung zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit
Studienmanagement

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. f des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Mag.a Dr.in Magdalena KRIEBER-TOMANTSCHGER
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der
Organisationseinheit Studienmanagement
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 

Rektorin 

168. Leitungen: Bestellung zur Leiterin sowie zum 1. Stellvertreter der Leiterin der
Organisationseinheit Universitätsbibliothek

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. g des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Hofrätin Astrid HAAS, BA
zur Leiterin der Organisationseinheit Universitätsbibliothek
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

• Herrn Amtsdirektor Gottfried WATZ
zum 1. Stellvertreter der Leiterin der Organisationseinheit Universitätsbibliothek
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 

Rektorin 

169. Leitungen: Bestellung zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit
     Forschungsinfrastruktur

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. d des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Mag.a Dr.in Birgit REININGER-GUTMANN
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Forschungsinfrastruktur
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 

Rektorin 
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170. Leitungen: Bestellung zur 1. Stellvertreterin sowie zur 2. Stellvertreterin des Leiters der
Organisationseinheit Finanzen

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. h des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Mag.a Barbara FEIERTAG
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Finanzen
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

• Frau Stefanie PODESSER, BSc
zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Finanzen
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 

Rektorin 

171. Leitungen: Bestellung zur Leiterin sowie zum 1. Stellvertreter der Leiterin der
Organisationseinheit Informationstechnologie und Digitalisierung

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. j des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Sabine SUPPAN

zur Leiterin der Organisationseinheit Informationstechnologie und Digitalisierung
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

• Herrn Robert SCHRÖTTNER
zum 1. Stellvertreter der Leiterin der Organisationseinheit
Informationstechnologie und Digitalisierung
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 

Rektorin 
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172. Leitungen: Bestellung zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Recht und 
Risikomanagement 

 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. i des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  
 

• Frau Mag.a Dr.in Daniela TRUMLER 
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit 
Recht und Risikomanagement 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 

 
173. Leitungen: Bestellung zur Leiterin sowie zum 1. Stellvertreter und zum 2. Stellvertreter der 

Leiterin der Organisationseinheit Facilitymanagement 
 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 lit. b des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  
 

• Frau Mag.a Anke DETTELBACHER, MSc 
zur Leiterin der Organisationseinheit Facilitymanagement 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

• Herrn DI Wolfgang PFUSTERER 
zum 1. Stellvertreter der Leiterin der Organisationseinheit Facilitymanagement 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

• Herrn Ing. Wladimir HUBACEK 
zum 2. Stellvertreter der Leiterin der Organisationseinheit Facilitymanagement 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 
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174. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Büro der Rektorin

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. c des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Mag.a Dr.in Sabine OGRISEG
zur Leiterin der Stabsstelle Büro der Rektorin
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 

175. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Compliance

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. g des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Hofrätin Mag.a Dr.in Iris CURMAN
zur Leiterin der Stabsstelle Compliance
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 

176. Leitungen: Bestellung zum Leiter der Stabsstelle Interne Revision

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. f des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Herrn Mag. Raphael JANESCH

zum Leiter der Stabsstelle Interne Revision
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 
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177. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Qualitäts- und Wissensmanagement 
 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. e des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  
 

• Frau DIin Dr.in Angelika SCHEIFLINGER-LATAL 
zur Leiterin der Stabsstelle Qualitäts- und Wissensmanagement 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 31.05.2024, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 

 
178. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Büro des Vizerektors für Studium und 

Lehre 
 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. d des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  
 

• Frau Mag.a Simone MANHAL 
zur Leiterin der Stabsstelle Büro des Vizerektors für Studium und Lehre 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 

 
179. Leitungen: Bestellung zum Leiter sowie zum 1. Stellvertreter des Leiters der Stabsstelle 

Lehre mit Medien 
 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. h des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  
 

• Herrn DI Dr. Herwig REHATSCHEK 
zum Leiter der Stabsstelle Lehre mit Medien 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

• Herrn DI (FH) Florian HYE 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Stabsstelle Lehre mit Medien 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 
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180. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Studienleistungen und Abschlüsse 
 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. k des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  
 

• Frau Marie-Therese HOFER, BA MA 
zur Leiterin der Stabsstelle Studienleistungen und Abschlüsse 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 
 

bestellt hat. 
 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 

 
181. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle SAP 
 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. m des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  
 

• Frau Mag.a Marlene SCHRANZ 
zur Leiterin der Stabsstelle SAP 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 

 
182. Leitungen: Bestellung zum Leiter der Stabsstelle Campusentwicklung und 

Immobilienstrategie 
 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. n des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  
 

• Herrn DI Heinrich SCHOBER 
zum Leiter der Stabsstelle Campusentwicklung und Immobilienstrategie 
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025, 
vorbehaltlich struktureller Änderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 
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183. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Büro der Vizerektorin für
Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. d des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Mag.a Cornelia GOGG
zur Leiterin der Stabsstelle Büro der Vizerektorin für
Finanzmanagement, Recht und Digitalisierung
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 

184. Leitungen: Bestellung zur Leiterin der Stabsstelle Büro des Vizerektors für Klinische
Angelegenheiten, Innovation und Nachhaltigkeit

Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den 
Bestimmungen der § 10 Abs. 3 iVm § 11 Abs. 2 lit. d des Organisationsplanes an der Medizinischen 
Universität Graz idgF  

• Frau Mag.a Petra KAMPF
zur Leiterin der Stabsstelle Büro des Vizerektors für
Klinische Angelegenheiten, Innovation und Nachhaltigkeit
mit Wirkung ab 01.05.2024 befristet bis zum 30.04.2025,
vorbehaltlich struktureller Änderungen,

bestellt hat. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 
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185. Richtlinie des Rektorates: Benützungsordnung für die Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Graz

Die Rektorin, Frau Assoz.-Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass das Rektorat in seiner Sitzung am 
26.04.2024 gemäß § 22 Abs. 1, 2. Satz, UG 2002 idgF nachfolgende Benützungsordnung beschlossen 
hat: 

11



Stand: Mitteilungsblatt vom 02.05.2024, StJ 2023/2024, 31. Stk. RN185 

Benützungsordnung für die Universitätsbibliothek der 
Medizinischen Universität Graz 

§ 1. Allgemeines

(1) Diese Benützungsordnung gilt für die Universitätsbibliothek der Med Uni Graz.

(2) Jede*r Angehörige der Med Uni Graz gemäß § 94 UG 2002 ist berechtigt, die Dienstleistungen
der bibliothekarischen Einrichtungen der Med Uni Graz in Anspruch zu nehmen.

(3) Personen, die nicht Angehörige der Med Uni Graz sind, können die Dienstleistungen gemäß Abs.
1 nur insoweit in Anspruch nehmen, als dies die Benützungsordnung vorsieht.

(4) Die Benutzung der bibliothekarischen Einrichtungen ist ausschließlich im Einklang mit dieser
Benützungsordnung und der Hausordnung der Med Uni Graz zulässig.

(5) Die Benützungsordnung ist auf der Website der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz
einsehbar und liegt in der Universitätsbibliothek und im Lernzentrum der Med Uni Graz auf. Die
Zustimmung zur Benützungsordnung erfolgt durch das Betreten der Räumlichkeiten bzw. der
Nutzung der physischen und elektronischen Bibliothek.

§ 2. Entlehnberechtigte

(1) Zur Entlehnung sind berechtigt:

1. Angehörige der Med Uni Graz,

2. Studierende anderer österreichischer Universitäten und Hochschulen,

3. sonstige Personen, für welche ein Benutzer*innen-Account für die Universitätsbibliothek
der Med Uni Graz in MedOnline angelegt wurde.

Wenn es zur Sicherstellung der Erfüllung der Aufgaben der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz 
erforderlich ist, kann deren Leitung die Benutzungsbedingungen in begründeten Fällen für 
bestimmte Nutzergruppen unterschiedlich regeln.  

(2) Personen, die noch nicht volljährig sind, benötigen zusätzlich eine Zustimmungs- und
Haftungserklärung des*der Erziehungsberechtigten.

(3) Anmeldung und Nachweis der Entlehnberechtigung
Bei Studierenden wird die Entlehnberechtigung durch einen gültigen Studierendenausweis, bei
Mitarbeiter*innen der Med Uni Graz durch einen gültigen Lichtbildausweis, bei Mitarbeiter*innen
der KAGes am LKH-Klinikum Graz durch einen gültigen Ausweis des LKH-Klinikums Graz, sowie bei
allgemeinen Benutzer*innen durch einen Lichtbildausweis in Kombination mit einem Meldezettel
aktiviert und nachgewiesen.

(4) Die Weitergabe der Berechtigungsdaten sowie die Weitergabe entlehnter Medien an andere
Personen ist nicht gestattet und schließt widrigenfalls die Haftung der*des Entlehnberechtigten
nicht aus.
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(5) Die Benützung von und der Zugang zu elektronischen Ressourcen (z. B. Datenbanken, E-
Journals, E-Books, Lernplattformen) erfolgt nach Maßgabe der Lizenzvereinbarungen mit den 
jeweiligen Anbietern und Verlagen. 
 
(6) Es können Medien aus den Kostenstellen der Organisationseinheiten bzw. Subeinheiten unter 
Einhaltung der Erwerbsrichtlinien im Wege der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz erworben 
werden. Diese werden sodann in den jeweiligen Organisationseinheiten/Subeinheiten aufgestellt 
(Instituts- und Klinikbibliotheken). Inwiefern eine Entlehnung der dort befindlichen Medien an 
Benutzer*innen erfolgt, liegt in der Entscheidungsbefugnis der jeweiligen Leiterin*des jeweiligen 
Leiters der Organisationseinheit/Subeinheit. 

 

§ 3. Ausleihmodalitäten und Reklamationswesen 

(1) Alle in der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz vorhandenen Medien können vor Ort benutzt 
werden. Die Benutzung des historischen Buchbestandes der Universitätsbibliothek der Med Uni 
Graz unterliegt besonderen Bedingungen und ist im Anhang 3 enthalten. Entlehnbare Medien 
können nur mit einem aktiven Benutzer*innen-Account entlehnt werden. 
 
Die folgenden Medien bzw. Objekte können entlehnt werden:  
 

a) Bücher der Lehrbuchsammlung: 60 Tage, Verlängerung auf maximal 180 Tage möglich, 
unter der Voraussetzung, dass keine Reservierung durch andere Benutzer*innen vorliegt 

b) Nachschlagewerke und Hochschulschriften: 30 Tage 

c) Garderobenschlüssel: 1 Tag 

 
Für Medien und Lernobjekte, die nicht unter die Punkte a bis c fallen, wird die Entlehndauer in 
MedSearch angezeigt.   
 
Es dürfen höchstens 15 Medien pro Person gleichzeitig entlehnt werden. 
 
(2) Um die Erfüllung der Aufgaben der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz sicherzustellen, 
kann deren Leitung andere Entlehnfristen für bestimmte Medien festsetzen oder kann ein 
entlehntes Medium in begründeten Einzelfällen vor Ablauf der Entlehnfrist zurückgefordert 
werden. 
 
(3) Entlehnte Medien sind spätestens mit Ablauf der Entlehnfrist unaufgefordert zurückzustellen.  
 
(4) Kommen Entlehner*innen der Rückstellpflicht nicht nach, so wird von der 
Universitätsbibliothek der Med Uni Graz unter Hinweis auf die abgelaufene Entlehnfrist die 
Rückstellung der entlehnten Medien elektronisch oder schriftlich eingemahnt. Bei Nichtbeachtung 
wird die Mahnung wiederholt. Die dritte Mahnung erfolgt eingeschrieben, mit dem Hinweis auf die 
Folgen der Nichtbeachtung iSd Abs. 8. 
 
(5) Für die verspätete Rückstellung eines Mediums sind pro Medium und Tag Gebühren in der auf 
der Website der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz veröffentlichten Höhe zu entrichten. 
Diese dürfen jedoch den Wiederbeschaffungswert des entlehnten Mediums nicht überschreiten. 
 
(6) Entlehner*innen, die der Aufforderung zur Rückgabe des Mediums im Sinne des Abs. 3 nicht 
nachkommen und ihre daraus entstandenen Schulden nicht beglichen haben, sind von weiteren 
Entlehnungen ausgeschlossen. 
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(7) Die Nichtbeachtung der Rückstellpflicht bzw. der von der Universitätsbibliothek der Med Uni 
Graz erhobenen Rückforderungen durch Personen, die der Dienstaufsicht des Rektors unterstehen, 
wird unbeschadet der Abs. 3 bis 5 dienstlich geahndet. 
 
(8) Entlehner*innen, die der Aufforderung zur Rückgabe von Medien im Sinne des Abs. 3 binnen 
drei Monaten nicht nachkommen, können von der Medizinischen Universität Graz auf Rückgabe der 
Medien oder Ersatz des Wertes der Medien geklagt werden. Die Med Uni Graz hat in diesem Fall 
auch Anspruch auf Abgeltung der Mahnspesen und Ersatz der Kosten für allfällige Nachforschungen 
hinsichtlich der Wiederbeschaffbarkeit von Medien, für Fernleihe, für das Kopieren von nicht mehr 
erhältlichen Medien und Ähnlichem. 

 

§ 4. Ausschluss von der Entlehnung 

(1) Von der Entlehnung jedenfalls ausgeschlossen sind: 
 

1. Medien, die vor 1945 erschienen sind, 

2. Medien, die nach 1945 erschienen sind, und einen hohen materiellen oder ideellen Wert 
für die Med Uni Graz besitzen,  

3. Medien, die aus urheberrechtlichen Gründen nicht weitergegeben werden dürfen (z.B. 
gesperrte Hochschulschriften), 

4. Präsenzbestände (z.B. gedruckte Zeitschriftenbände, spezielle Sammlungen), die in den 
Räumen der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz aufgestellt sind, 

5. sonstige Medien, die sich nicht für die Entlehnung eignen. 

 

§ 5. Literaturservice 

An der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz ist ein Literaturservice eingerichtet. Über dieses 
können Dokumente (Bücher und / oder Artikel) bestellt werden. Die hierfür entfallenden Gebühren 
sind auf der Website der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz zu veröffentlichen und werden 
den Benutzer*innen gem. § 6 dieser Benützungsordnung verrechnet. 

 

§ 6. Kostenersatz 

Für die Anfertigung von Kopien, sowie für die Vermittlung von Informationen durch das 
Literaturservice ist Kostenersatz in der auf der Website der Universitätsbibliothek der Med Uni 
Graz veröffentlichten Höhe zu leisten. 

 

§ 7. Benutzung von Hard- und Software 

(1) Die Universitätsbibliothek der Med Uni Graz bietet ihren Benutzer*innen in ihren Räumen 
Arbeitsplätze mit technischer Infrastruktur und freien Internetzugang. Dieser steht ausschließlich 
für studien- und forschungsbezogene Arbeiten/Recherchen zu Verfügung. 
 
(2) Bei Benutzung der freien Internet-Zugänge tragen die Benutzer*innen selbst die Verantwortung 
dafür, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Urheberrechts, des Strafrechts 
und des Datenschutzes einzuhalten. Seiten mit rassistischem, pornografischem, obszönem, 
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beleidigendem, vulgärem, Gewalt verherrlichendem oder verharmlosendem sowie sittenwidrigem 
Inhalt dürfen nicht abgerufen werden. 
 
(3) Passwörter, die im Zusammenhang mit elektronischen Ressourcen der Universitätsbibliothek 
der Med Uni Graz verwendet werden, sind geheim zu halten und nicht an andere Personen 
weiterzugeben. Die Passwort-Richtlinien der Med Uni Graz sind einzuhalten.    
 
(4) Änderungen an Einrichtungsgegenständen und Arbeitsplätzen bzw. an der Konfiguration der 
informationstechnischen Einrichtungen oder die Installation von Programmen durch 
Benutzer*innen sind verboten. 
 
(5) Benutzer*innen laut § 2 Abs 1 Z 1 können nach Anmeldung über ihren Benutzer*innen-Account 
elektronische Literaturressourcen, die von der Med Uni Graz lizenziert sind, auch außerhalb des 
Med Uni Netzwerkes nutzen. Die Anmeldevoraussetzungen hierfür sind gesondert auf der Website 
der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz bekanntgemacht/bekannt zu machen. 
 
(6) Bei Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen dieses Paragrafen kann der Ausschluss der 
Nutzung erfolgen; eventuelle weitere rechtliche Schritte bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 8. Haftungsausschluss 

(1) Die Universitätsbibliothek der Med Uni Graz haftet nicht für Schäden, die durch unrichtige, 
unvollständige oder zeitlich verzögerte Dienstleistungen entstanden sind. 
 
(2) Für die Einhaltung der Urheber- und sonstigen Immaterialgüterrechte ist der*die Benutzer*in 
allein verantwortlich. Der*die Benutzer*in verpflichtet sich daher ausdrücklich, der Med Uni Graz 
sämtliche im Zusammenhang mit einem gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechtsstreit 
entstehenden Kosten, gleich aus welchem Titel immer, die im Zusammenhang mit einer durch 
sie*ihn verursachten rechtswidrigen Nutzung der entlehnten Werke entstehen, zu ersetzen, die 
Med Uni Graz somit schad- und klaglos zu halten.  
 
(3) Seitens der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz werden die Datenträger der Med Uni Graz 
nicht auf etwaige „Computer-Viren“ oder sonstige Mängel überprüft. Die Universitätsbibliothek 
der Med Uni Graz übernimmt daher keinerlei Haftung oder Gewährleistung für etwaige Schäden, 
die durch die Verwendung entstehen können (wie z.B. Viren, Datenverlust). Die Med Uni Graz 
haftet nicht für Datenverluste oder Schäden an Privatgeräten, die durch die in § 7 genannte 
Nutzung entstehen.  
 
(4) Die Website der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz enthält nur Links, deren Inhalt zum 
Zeitpunkt der Aufnahme offensichtlich nicht gegen geltendes österreichisches Recht verstößt. Die 
Aufnahme eines Links bedeutet keinesfalls eine Identifikation mit dem Inhalt der Seiten. Die 
Universitätsbibliothek übernimmt keine Haftung für die Inhalte fremder Seiten, insbesondere nicht 
für Verletzungen des Urheberrechts, des Datenschutzgesetzes, strafrechtlicher Bestimmungen 
sowie Verletzungen von Verpflichtungen aus dem Vertrag zwischen Benutzern*innen und 
Internetdienstleistern. 
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§ 9. Diebstahl, Beschädigung & Verlust 

(1) Die Med Uni Graz ist verpflichtet, Diebstähle und andere gerichtlich strafbare Handlungen 
gegen Eigentum der Med Uni Graz zur Anzeige zu bringen. 
 
(2) Die Benutzer*innen sind verpflichtet, alle Geräte, Medien, Lernobjekte und sonstige 
Arbeitsmittel sorgsam zu behandeln und nicht zu beschädigen. Als Beschädigung gelten bei Medien 
unter anderem das Entfernen von Seiten, Eintragungen jeder Art sowie durch Flüssigkeiten oder 
Speisen entstandene Beschädigungen. Die Benutzer*innen sind verpflichtet, bei der 
Entgegennahme oder Nutzung eines Mediums dessen Unversehrtheit und Vollständigkeit zu 
überprüfen und Beschädigungen dem Bibliothekspersonal mitzuteilen. Dies gilt ebenso für die 
Nutzung von Geräten (EDV) und Lernobjekten. Für Beschädigungen oder Verlust von Medien, (EDV)-
Geräten, Garderobenschlüsseln, Lernobjekten und sonstigen Arbeitsmitteln ist im Umfang der 
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen Schadenersatz durch die Benutzer*innen zu leisten. 

 

§ 10. Öffnungszeiten 

Die Rahmenöffnungszeiten der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz sind auf Vorschlag der 
Bibliotheksleitung vom Rektorat festzulegen, die aktuellen Öffnungszeiten sind von der 
Bibliotheksleitung festzulegen und beides ist auf der Website der Universitätsbibliothek der Med 
Uni Graz bekannt zu geben. 

 

§ 11. Anordnungen zur Gewährleistung eines geordneten Bibliotheksbetriebs 

Die Anordnungen zur Gewährleistung eines geordneten Bibliotheksbetriebs (Ordnungs- und 
Sicherheitsvorschriften, Garderobenordnung) sind in Anhang 1 und 2 enthalten, auf der Website 
der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz bekannt zu geben und liegen in der 
Universitätsbibliothek zur Einsichtnahme auf. 

 

§ 12. Verstöße gegen die Benützungsordnung 

(1) Personen, die der Benützungsordnung zuwiderhandeln, sind auf die Einhaltung der 
Benützungsordnung hinzuweisen. Bei groben Verstößen können das Benutzungsrecht und die 
Entlehnberechtigung auf bestimmte Zeit, längstens jedoch bis zu sechs Monaten, eingeschränkt 
oder entzogen werden. 
 
(2) Die Ergreifung dienstrechtlicher Konsequenzen bei Verstößen gegen die Benützungsordnung 
durch Angehörige der Med Uni Graz bleibt unberührt. 

 

§ 13. Datenschutz 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist Inhalt der gesondert veröffentlichten 
Datenschutzerklärung der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz. 

 

§ 14. Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Benützungsordnung ist das zuständige Gericht in 
Graz. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen.  
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§ 15. In-Kraft-Treten 

Diese Benützungsordnung tritt mit Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Med Uni Graz in Kraft 
und ersetzt die Benutzungsrichtlinie für die Bibliothek der Medizinischen Universität Graz, 
kundgemacht im Mitteilungsblatt vom 14.12.2022, Stj 2022/2023, 11. Stk. RN54, vollinhaltlich. 
 
  

17



Stand: Mitteilungsblatt vom 02.05.2024, StJ 2023/2024, 31. Stk. RN185 

Anhang 1 
Ordnungs- und Sicherheitsvorschriften 

1. In den Räumen der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz ist jedes störende Verhalten zu
unterlassen.

2. Essen, Trinken (ausgenommen Trinkflaschen), Rauchen und lautes Verhalten (z.B. Telefonieren)
ist im Benützungsbereich nicht gestattet.

3. Die Mitnahme von Gegenständen, die eine Gefährdung von Personen, der Bestände oder des
Inventars bewirken können, sowie die Mitnahme von Tieren, ausgenommen Begleithunde
behinderter Personen, ist nicht erlaubt.

4. Die Mitnahme von Überbekleidung, Schirmen, Taschen, Rucksäcken, Getränken, Speisen und
Ähnlichem in die Universitätsbibliothek ist nicht gestattet.

5. Zu Kontrollzwecken – insbesondere in Fällen des Ansprechens der Buchsicherungs- und
Alarmanlage – kann das Bibliothekspersonal verlangen, dass sämtliche Taschen und sonstige
Behältnisse der Benutzerin*des Benutzers geöffnet werden und alle Medien vorgewiesen werden.

6. Die Bestände der Universitätsbibliothek und das Inventar der bibliothekarischen Einrichtungen
sind mit größter Schonung zu behandeln. Die Benutzer*innen haften für Beschädigungen und
Verlust von Beständen und Inventar der Universitätsbibliothek sowie für widerrechtliche
Benützung der EDV-Geräte nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

7. Den Anordnungen des Personals der Universitätsbibliothek ist zur Gewährleistung eines
geordneten Bibliotheksbetriebes bei sonstigem Entzug der Benützungs- und Entlehnberechtigung
Folge zu leisten. Auf Verlangen haben die Benutzer*innen ihre Identität nachzuweisen.

8. Personen, die den Ordnungs- und Sicherheitsvorschriften zuwiderhandeln, kann das
Benützungsrecht auf bestimmte Zeit eingeschränkt oder entzogen werden.

9. Allfällige weitere auf der Webseite bzw. im Intranet der Med Uni Graz veröffentlichte Regeln
der Med Uni Graz bzw. der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz sind zu beachten.
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Anhang 2 
Garderobenordnung 

1. Die Garderobenschränke dürfen täglich nur für die Zeit der Öffnungszeiten der 
Universitätsbibliothek der Med Uni Graz benützt werden. Der Garderobenschlüssel ist am selben 
Tag bis spätestens zum Ende der Öffnungszeiten zu retournieren. Die Aufbewahrung von 
Gegenständen in den Garderobenschränken über Nacht ist nicht gestattet. Das Personal der 
Universitätsbibliothek darf die Garderobenschränke nach dem Ende der Öffnungszeiten öffnen. 
Gegenstände, die in den Garderobenschränken vorgefunden werden, werden vom Personal der 
Universitätsbibliothek verwahrt und bei Rückgabe des Schlüssels ausgefolgt. Gegenstände, die in 
den Räumlichkeiten der Universitätsbibliothek vergessen werden, werden ebenso verwahrt. Bei 
Nichtabholung werden die Gegenstände nach 14 Tagen an die ZMF Leitstelle weitergegeben. 
Verderbliche Gegenstände und Gegenstände ohne materiellen Wert werden sofort entsorgt. Nach 
dem Ablauf eines Jahres werden nicht abgeholte Gegenstände an das Fundamt übergeben.  
 
2. Die Aufbewahrung von Geld und Wertsachen erfolgt auf eigenes Risiko, das Deponieren von 
verderblichen, gesundheitsgefährdenden und feuergefährlichen Stoffen in den 
Garderobenschränken ist verboten. 
 
3. Die Med Uni Graz/Universitätsbibliothek übernimmt für Gegenstände, die in der Garderobe 
aufbewahrt werden bzw. für verwahrte Gegenstände, keine Haftung. 
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Anhang 3  
Benutzung der Sammlung Historischer Buchbestand 

der Universitätsbibliothek der Med Uni Graz  

Die Sammlung umfasst den ehemaligen Buchbestand der Kliniken und Institute der Med Uni Graz 
bis 1945, welcher sich nunmehr in der Universitätsbibliothek befindet. Diese Sammlung 
unterliegt besonderen Benutzungsbedingungen. 

1. Die Benutzung der Sammlung Historischer Buchbestand kann werktags zwischen 09:00 und
17:30 Uhr nach Online-Anmeldung erfolgen. In Ausnahmefällen ist eine Anmeldung vor Ort mit
Formular möglich. Für die Benutzung ist ein zugewiesener Leseplatz unter Aufsicht des
Bibliothekspersonals vorgesehen. Jeder Benutzungsvorgang wird schriftlich auf den dafür
vorgesehenen Formularen dokumentiert. Die Ausgabe von Werken erfolgt gegen die Hinterlegung
eines amtlichen Lichtbildausweises.

2. Durch die Übermittlung des Antrages erkennen die Benutzer*innen die Benützungsordnung
an. Über eventuelle Nutzungseinschränkungen aufgrund konservatorischer oder rechtlicher Gründe
entscheidet die Bibliotheksleitung. Diese kann die Benutzung in begründeten Fällen
unterschiedlich regeln.

3. Aus konservatorischen Gründen erfordert die Einsicht in diese Sonderbestände eine
zumindest 24-stündige Voranmeldung. Dabei ist der Benutzungszweck anzugeben.

4. Die Benutzung ist in der Regel auf wissenschaftliche Zwecke beschränkt. Die Nutzung der
historischen Buchbestände ist kostenlos. Die Vorgaben des Bibliothekspersonals zur Benutzung der
Objekte sind verbindlich.

5. Vor jeder Interaktion mit den Büchern sind die Hände gründlich zu waschen, um jegliche
Kontamination zu verhindern und die langfristige Erhaltung der Bücher sicherzustellen. Trinken
und Essen ist während der Benutzung der bereitgestellten Werke nicht gestattet.

6. Generell werden maximal 5 Bände gleichzeitig zur Benutzung zur Verfügung gestellt. Die
Werke müssen bis 17:30 Uhr am Infoschalter zurückgegeben werden. Inhalt und Umfang der Bände
werden vor Aushändigung durch das zuständige Bibliothekspersonal überprüft und dokumentiert.
Beschädigungen oder fehlende Teile, die während der Benutzung auftreten bzw. auffallen, sind
unverzüglich zu melden.

7. Bei längerem Verlassen des Arbeitsplatzes sind die Objekte vollständig und unversehrt beim
Informationsschalter zu hinterlegen.

8. Mit den ausgegebenen Objekten ist besonders sorgfältig und schonend umzugehen.
Insbesondere ist zu beachten:

- Alle bereitgestellten Werke dürfen nur unter Zuhilfenahme des bereitgestellten
Benutzungsmaterial (Bücherkeile und -polster, Bleischlangen) verwendet werden.

- Das gewaltsame Aufbiegen enger Bände ist untersagt.

- Das Schreiben in und auf den Objekten und die Anfertigung von Pausen vom Original
(Einband-Durchreibungen, Wasserzeichen) sind untersagt.
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- Es ist ausschließlich die Verwendung von Bleistiften zur Anfertigung von Notizen
zugelassen.

- Das Einlegen eigener Zettel oder anderer Gegenstände ist zu unterlassen. Lesezeichen aus
säurefreiem Papier sind beim Bibliothekspersonal erhältlich.

- Die vorgefundene Ordnung von losen bzw. eingelegten Blättern, auch wenn sie unrichtig
erscheint, darf nicht verändert werden. Diesbezügliche Hinweise werden vom
Bibliothekspersonal gern entgegengenommen.

9. Das Anfertigen von Reproduktionen (Scannen, Fotografieren) aus den historischen
Beständen ist untersagt. Bei jeder beabsichtigten Veröffentlichung ist die*der Benutzer*in
angehalten, das Vorhaben jeweils vorher der Bibliotheksleitung schriftlich mitzuteilen und eine
Genehmigung der Bibliothek einzuholen.

10. Von einem Werk, das unter Verwendung des historischen Buchbestandes entstanden ist,
ersucht die Bibliothek die Überlassung eines Belegexemplars, mindestens aber die
bibliographischen Angaben der Publikation. Die Publikation ist mit ihren vollständigen Signaturen
und der Angabe der besitzenden Bibliothek (Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität
Graz) zu zitieren.

Assoz.-Prof.in Dr.in Andrea KURZ 

Rektorin 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

186. Ausschreibung von Stellen 
 
Die Rektorin, Frau Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des 
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
1) Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 

unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) Bewerber*innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten.  
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin*Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie 
Kennung KA-ALLGC-2024-002746 
Universitätsklinik für Chirurgie 

Klinische Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie 
Beschäftigungsausmaß 100% 

bis Fachärzt*innenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Klinische Versorgung von ambulanten und stationären Patient*innen 

• Tätigkeiten im OP (OP-Assistenz und assistierte Eingriffe abhängig vom Ausbildungsstand) 

• Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 

• Erstellung von Publikationen und Präsentationen für (inter-)nationale 

Fortbildungsveranstaltungen 

• Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden  

• Übernahme von Dokumentationstätigkeiten und Organisationsaufgaben innerhalb der 

Universitätsklinik für Chirurgie der Klinischen Abteilung für Allgemeinchirurgie 

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

• Klinische Erfahrung in Chirurgie und wissenschaftliche Kenntnisse im Fachgebiet 

Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie 

• Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von Klinischen 

Studien/wissenschaftlichen Projekten 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1)  

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Interesse an einem berufsbegleitenden Doktoratsstudium 

• Absolvierte Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-

/Ärzteausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015) 

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

• Hohe Belastbarkeit 

• Teamorientierung und Lernbereitschaft  

 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert.  
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 72.622,06 
(inkl. Zulagen). Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Dies gilt insbesondere für Leitungsfunktionen sowie für 
wissenschaftliche Stellen. Bei Unterrepräsentation werden Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig 
aufgenommen. 
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Universitäre*r Fachärztin*Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie 
Kennung UK-KC-2024-002753 

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie 
Beschäftigungsausmaß 100% 

befristet auf 6 Jahre 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Klinische Versorgung und Betreuung von ambulanten und stationären Patient*innen

• Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendchirurgie

• Mitwirkung bei Forschungsprojekten und Klinischen Studien

• Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums

Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien

• Übernahme von Organisations- und Verwaltungsaufgaben

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin

• Befugnis zu selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Fachärztin*Facharzt für Kinder- 

und Jugendchirurgie

• Erfahrung und Qualifikation in Forschung (Publikationen, Vortragstätigkeiten, nationale und

internationale Forschungskooperationen, erfolgreiche Drittmitteleinwerbung, wissenschaftliche

Tätigkeit im Ausland etc.)

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1)

• Erfahrung in Forschung und Lehre

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Interesse auf dem Gebiet Artificial Intelligence/Maschinelles Lernen in der Medizin

• Erfahrung in der klinischen Wissenschaft, idealerweise betreffend Langzeitoutcome Studien

• Großes Interesse bzgl. moderner Lehre

• Interesse an der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation (z.B. Habilitation)

Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 115.040,66 
(inkl. Zulagen).  

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  

Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  

Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024.
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin*Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Kennung KA-AHGI-2024-002761 

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Klinische Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin 2 

Beschäftigungsausmaß 100% 
bis Fachärzt*innenabschluss, längstens 7 Jahre 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Klinische Versorgung von ambulanten und stationären Patient*innen 

• Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 

• Erstellung von Publikationen und Präsentationen für (inter-)nationale 

Fortbildungsveranstaltungen 

• Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 

• Übernahme von Dokumentationstätigkeiten und Organisationsaufgaben innerhalb der Klinischen 

Abteilung  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1)  

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Interesse an einem berufsbegleitenden Doktoratsstudium (Abschluss: Dr.scient.med.) 

• Klinische Erfahrung und wissenschaftliche Kenntnisse im Fachgebiet  

• Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von klinischen 

Studien/wissenschaftlichen Projekten 

• Absolvierte Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-

/Ärzteausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015) 

 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert.  
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 72.622,06 
(inkl. Zulagen). Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin*Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach Dermatologie und Venerologie 
Kennung UK-DV-2024-002762 

Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie  
Beschäftigungsausmaß 100% 

bis Fachärzt*innenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Klinische Versorgung von ambulanten und stationären Patient*innen 

• Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Dermatologie 

• Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 

• Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen für (inter-)nationale 

Fortbildungsveranstaltungen 

• Präsentation von Fachthemen bei nationalen/internationalen Fortbildungsveranstaltungen und 

Kongressen  

• Übernahme von Dokumentationstätigkeiten und Organisationsaufgaben innerhalb der Univ.-Klinik 

für Dermatologie und Venerologie 

• Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

• Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz im Sonderfach Dermatologie und Venerologie 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1)  

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:  

• Absolvierte Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-

/Ärzteausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015) 

• Vorerfahrung im Bereich der Tätigkeiten der zu besetzenden Stelle 

• Interesse an einem berufsbegleitenden Doktoratsstudium (Abschluss: Dr.scient.med.)  

• Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von klinischen 

Studien/wissenschaftlichen Projekten 

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

• Hohe Belastbarkeit  

 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert.  
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 72.622,06 
(inkl. Zulagen). Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin*Arzt in Fachärzt*innenausbildung im Sonderfach Augenheilkunde und Optometrie 
Kennung UK-AUGEN-2024-002767 

Universitäts-Augenklinik 
Beschäftigungsausmaß 100% 

befristet auf die Dauer der Abwesenheit 
 

 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Klinische Versorgung von ambulanten und stationären Patient*innen 

• Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 

• Selbständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen für (inter-)nationale 

Fortbildungsveranstaltungen 

• Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 

• Übernahme von Dokumentationstätigkeiten und Organisationsaufgaben  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1)  

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Interesse an einem berufsbegleitenden Doktoratsstudium (Abschluss: Dr.scient.med.) 

• Abgeschlossenes wiss. Doktorat von Vorteil 

• Klinische Erfahrung und wissenschaftliche Kenntnisse im Fachgebiet Augenheilkunde und 

Optometrie 

• Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von klinischen 

Studien/wissenschaftlichen Projekten 

• Absolvierte Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-

/Ärzteausbildungsordnung 2015 (ÄAO 2015) 

• EDV-Kenntnisse (SPSS) 

• Hohe Belastbarkeit und Flexibilität 

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

• Teamorientierung  

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 72.622,06 
(inkl. Zulagen). Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Universitäre*r Fachärztin*Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie 
Kennung UK-AUGEN-2024-002768 

Universitäts-Augenklinik 
Beschäftigungsausmaß 100% 

befristet auf 6 Jahre 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Klinische Versorgung und Betreuung von ambulanten und stationären Patient*innen

• Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Augenheilkunde und Optometrie

• Mitwirkung bei Forschungsprojekten und Klinischen Studien

• Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums

Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien

• Übernahme von Organisations- und Verwaltungsaufgaben

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin

• Befugnis zu selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Fachärztin*Facharzt für

Augenheilkunde und Optometrie

• Erfahrung und Qualifikation in Forschung (Publikationen, Vortragstätigkeiten, nationale und

internationale Forschungskooperationen, erfolgreiche Drittmitteleinwerbung, wissenschaftliche

Tätigkeit im Ausland etc.)

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau C1)

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Abgeschlossenes Doktoratsstudium (Abschluss: Dr.scient.med.)

• Interesse an der eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation (internes Karriereprogramm

zur*zum Research Professor, Habilitation)

• Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden

• Vertiefte klinische und wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich des hinteren Augenabschnittes

mit Schwerpunkt Neuroophthalmologie

• Sozialkompetenz

Einstufung in die Verwendungsgruppe B1 nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 115.040,66 
(inkl. Zulagen). Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt.  

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  

Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  

Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024.
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im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Hilfskraft 
Kennung DFI-PATHOL-2024-002755 

Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 
Beschäftigungsausmaß 100% 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Durchführung verschiedener Laborhilfstätigkeiten 

• Organisations- und Administrationsaufgaben 

• Botengänge  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Positiver Pflichtschulabschluss 

• EDV-Kenntnisse 

• Grundlegende Deutschkenntnisse  

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Kenntnisse und/oder Erfahrungen im Umgang mit infektiösem Material 

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

• Gewissenhaftigkeit 

• Lernbereitschaft 

• Teamfähigkeit  

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe I nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 30.545,20. 
Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
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im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Biomedizinische*r Analytiker*in 
Kennung DFI-PATHOL-2024-002757 

Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 
Beschäftigungsausmaß 100% 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Mitwirkung im Bereich Präparateannahme und Makropathologie 

• Assistenz beim Herausschneiden der formalinfixierten Präparate 

• Assistenz bei der Bearbeitung von Biopsiematerial 

• Organisations- und Administrationsaufgaben  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossene Ausbildung zum*zur Biomedizinischen Analytiker*in 

• Eintrag in das Gesundheitsberuferegister 

• Gute Deutschkenntnisse (Sprachniveau mind. B1) 

• Gute EDV-Kenntnisse (MS Office)  

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

• Gewissenhaftigkeit 

• Teamfähigkeit 

• Lernbereitschaft 

• Hinweis: es gibt keinen Wochenend- bzw. Feiertagsdienst!  

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIb nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 48.868,96 
(inkl. Zulagen) bzw. nach Erreichen der institutsintern festgelegten Basiskompetenzen in Höhe von  
EUR 51.726,92. Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
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Lehrstelle Labortechniker*in - Hauptmodul Biochemie 
Kennung LS-MBBC-2024-002759 

Lehrstuhl für Molekularbiologie und Biochemie 
Beschäftigungsausmaß 100% 

befristet auf die Lehrzeit plus Behaltefrist 
 

 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Praxisbezogene Ausbildung in biochemischen, molekularbiologischen, zellbiologischen und 

genetischen Arbeitsgebieten im Rahmen wissenschaftlicher Projekte 

• Besuch der Berufsschule  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• positiver Abschluss der Pflichtschule 

• EDV-Kenntnisse 

• Englischkenntnisse (Niveau A1)  

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Begabung für naturwissenschaftliche Fächer und Mathematik 

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

• Gewissenhaftigkeit 

• Teamorientierung 

• Lernbereitschaft  

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe 1. Lehrjahr nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der 
Universitäten. Für diese Position ist eine monatliche Lehrlingsentschädigung (auf Basis 
Vollzeitbeschäftigung) von EUR 942,60 (14x jährlich) vorgesehen. Das Bruttogehalt kann sich 
gegebenenfalls auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften zuzüglich allfälliger, den Besonderheiten 
des Arbeitsplatzes entsprechender, Zulagen erhöhen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
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Research Technician (m/w/d) 
Kennung LS-MBBC-2024-002764 

Lehrstuhl für Molekularbiologie und Biochemie 
Beschäftigungsausmaß 50% 

befristet auf die Dauer der Abwesenheit bis 31.01.2026 
 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Kultivierung von Primärzellen und Krebszelllinien 

• Isolierung von Hautfibroblasten 

• Isolierung von Endothelzellen aus Nabelschnüren 

• Charakterisierung von Primärzellen 

• Betreuung von Laborgeräten in der Zellkultur 

• Datenakquise und Datenverwaltung  

 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit:  

• Abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften oder in einem relevanten interdisziplinären 

Studium (z.B. Biotechnologie) auf Bachelorniveau 

• Fundierte Erfahrung in der Isolierung von Hautfibroblasten 

• Erfahrung in der Kultivierung von primären Endothelzellen 

• Mehrjährige Erfahrung in der Kultivierung von verschiedenen Krebszelllinien 

• Fundierte Erfahrung in der Charakterisierung von Primärzellen 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Sprachniveau B2) 

• Sehr gute EDV-Kenntnisse  

 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 

• Lern- und Reflexionsbereitschaft sowie Forschungsinteresse 

• Gutes Zeitmanagement und Einsatzfreude 

• Teamfähigkeit  

 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIb nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 41.424,60. 
Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
 
  

32

https://www.medunigraz.at/offene-stellen/


  

     MTBl. vom 02.05.2024, StJ 2023/24, 31. Stk 

 
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des 

im MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Pflegeassistent*in  
Kennung KA-ENDO-2024-002726 

Universitätsklinik für Innere Medizin 
Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie 

Beschäftigungsausmaß 100% 
befristet auf 1 Jahr mit Option auf Verlängerung 

 
 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Mitarbeit bei der Durchführung von klinischen Studien an Proband*innen 

• Durchführung pflegerischer Maßnahmen an Proband*innen 

• Mitarbeit beim Erheben diagnostischer Parameter 

• Mitarbeit bei Sauberkeit, Hygiene und Reinigung 

• Koordination der Proband*innenverpflegung 

• Vorbereitung von studienspezifischem Dokumentationsmaterial 

• Mitarbeit bei der Datenaufzeichnung und Datenübertragung 

• Mitwirkung bei administrativen Tätigkeiten (wie z.B. Bestellungen) und Qualitätssicherung  
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossene Ausbildung als Pflegeassistent*in 

• MS-Office Kenntnisse 

• Gute Deutschkenntnisse  
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• Englischkenntnisse 

• Selbstständige, gewissenhafte und verlässliche Arbeitsweise 

• Kommunikative und soziale Kompetenz, Teamfähigkeit 

• Organisatorische Fähigkeiten 

• Bereitschaft zu flexiblen Dienstzeiten im Gleitzeitmodell  
 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 45.652,88 
(inkl. Zulagen). Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024. 
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Wiederholung der Ausschreibung: 

Sekretär*in 
Kennung KA-PPULM-2024-002771 

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 
Klinische Abteilung für pädiatrische Pulmonologie und Allergologie 

Beschäftigungsausmaß 50% 
befristet auf 1 Jahr 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 

• Allgemeine Büro-/Officeverwaltung (Korrespondenz, Teamorganisation, Berichterstellung,
Betreuung Homepage)

• Bestellwesen/Fakturierung in SAP

• Budgetverwaltung (Innenauftrag, Kostenstellen etc.) für Sachmittel, Bücher, Büromaterial

• Reisekostenanträge und –abrechnung

• Organisation von Veranstaltungen

• Wartung von Datenbanken (MEDonline, Forschungsportal)

• Allgemeine Unterstützung bei Lehr- und Forschungsaufgaben

• Projektbezogene Assistenz

Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HaSch, Lehrabschluss und/oder mind. 2jährige
einschlägige Berufserfahrung) oder Matura und mind. 2jährige einschlägige Berufserfahrung

• Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office)

• Ausgezeichnete Rechtschreibkenntnisse

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (mindestens B1)

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 

• SAP-Kenntnisse

• Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise

• Hohe Dienstleistungs- und Kund*innenorientierung

• Organisationsgeschick

• Teamorientierung

• Erfahrung im medizinischen Verwaltungsbereich

Einstufung in die Verwendungsgruppe IIb nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Wir bieten ein kollektivvertragliches Jahresbruttogehalt auf Basis Vollzeit in Höhe von EUR 34.441,40. 
Anrechenbare Vordienstzeiten führen zu einem höheren Grundgehalt.  

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  

Die Med Uni Graz ist bemüht, Menschen mit Behinderung in allen Bereichen einzustellen, daher werden 
Personen mit ausschreibungsadäquater Qualifikation besonders ermutigt, sich zu bewerben.  

Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist über 
unser Online-Portal https://www.medunigraz.at/offene-stellen/. Die Bewerbungsfrist endet am 
23. Mai 2024.
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186.1 Ausschreibung von Stellen: Tenure Track Professur 
 

Tenure Track Professor of Lung Cancer Metabolism 
Otto Loewi Research Center for Vascular Biology, Immunology and Inflammation 

Division of Pharmacology 
Full-time position (100%) 

initially limited to 6 years;  
becoming a tenured position when the qualification agreement is met 

 
We are looking for an excellent researcher to advance an internationally recognized research agenda in 
the field of lung cancer metabolism. 
The successful candidate is expected to conduct research and teaching in the field of tumor 
pharmacology with a focus on tumor metabolism, innovative cell and translational animal models and 
therapeutic targets. The new position will complement the research activities of the Division of 
Pharmacology at the Otto Loewi Research Center. 
The initial appointment is limited to six years. After the conclusion of a qualification agreement, the 
career advancement goal is to transfer to a tenured position as an associate professor (tenure track 
professor pursuant to § 99 para. 5 and 6 of the Universities Act). If the candidate demonstrates 
outstanding and remarkable achievements, the qualification agreement may be fulfilled more quickly. 
 

Core duties and responsibilities 

▪ Conducting cutting-edge translational research in the field of tumor metabolism with a focus on 

lung cancer that uses innovative cell and animal models and clinical samples to reach 

pharmacological targets 

▪ Writing and publishing high-quality scientific papers in reputable journals 

▪ Acquiring third-party funding and taking the lead in such research projects 

▪ Establishing and leading an internationally renowned research group 

▪ Teaching undergraduate and graduate courses, supervising diploma and PhD students as well as 

mentoring and promoting young researchers 

▪ Establishing and maintaining networks through local, national and international research 

collaborations 

▪ Supporting scientific and public outreach in the research area (public lectures, media, etc.) 

▪ Actively participating in the organization and management of the Division of Pharmacology, 

including matters related to teaching 

▪ Giving lectures and seminars, actively contributing to conferences, hosting visitors and organizing 

conferences 

 

Successful candidates must have the following qualifications and skills: 

▪ PhD or MD/PhD or equivalent doctoral degree in life sciences with extensive experience in tumor 

metabolism in lung cancer 

▪ Excellent scientific track record with an emphasis on publications in the field of biochemical 

pharmacology with a focus on glycolytic metabolism  

▪ Experience in leading a research group 

▪ Successful acquisition of competitive research grants and third-party funding 

▪ Postdoctoral research fellowship abroad or at a different institution than where the PhD or MD/PhD 

was completed of at least 6 months 

▪ Experience in teaching and (co)supervising undergraduate and/or postgraduate students 

(depending on the applicant’s career stage) 

▪ High level of proficiency in both written and spoken English (equivalent to proficiency level C1 of 

the Common European Framework of Reference for Languages) and strong willingness to teach in 

German within 2 years 
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The ideal candidate has the following profile:  

▪ Proven ability to develop, initiate and carry out interdisciplinary projects in the field of lung 

cancer biology and pharmacology 

▪ Willingness to cooperate, open-mindedness and ability to work in a team 

▪ Communication and social skills 

▪ Proficient German language skills 

▪ Outstanding level of motivation 

▪ Systematic and analytical mindset, excellent organizational skills 

▪ Responsible work habits, resilience and ability to solve problems 

 

Application:  

Med Uni Graz invites all applicants to submit their application online by 13 June 2024. 

https://www.medunigraz.at/en/job-openings/tenure-track-professorships 

Statutory information: The minimum remuneration is based on the collective agreement for university 

employees (KV § 49.2).  

Scheduled date for job interviews: 19 August 2024 at the Medical University of Graz 

Contact: rektorin@medunigraz.at 
The Medical University of Graz is committed to increasing the proportion of women in management 

positions and encourages qualified women to apply. Among applicants with equal qualifications, 

female applicants will be given priority. We also welcome applications from qualified individuals with 

disabilities and encourage them to apply. 
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Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des 
Organisationsplans idgF 

Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MEDonline 
abgebildet. 

Assoz. Prof.in Dr.in Andrea KURZ 
Rektorin 
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